
VGL. DER FASSUNGEN 1993 VERSUS 2005
DER STATUTEN

DES BOGENCLUB UNION SALZBURG

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER MUSTERSTATUTEN

In Internet finden sich zahlreiche Beispiele für Musterstatuten, die in großen Teilen übereinstimmen.
Die aktuellen Statuten basieren zum einen auf einer solchen Vorlage, zum anderen wurden die
bisherigen Statuten weitgehend eingearbeitet. Nachfolgend aufgelistet sind jene Punkte, in denen die
vorliegenden Statuten von solchen Musterstatuten abweichen bzw. die ergänzend eingefügt wurden.

§ 1 Abs. 3 Mitgliedschaft bei der Union
§ 1 Abs. 4 Mitgliedschaft beim Landesfachverband und dem ÖBSV
§ 2 Abs. 2 Förderung im Geiste der Olympischen Prinzipien.
§ 6 Abs. 4 lit c Verstoß gegen das Waffengesetz oder das Jagdrecht als Ausschlussgrund
§ 7 Abs. 4 Ausfolgung der Statuten
§ 8 Abs. 1 Auf einen Sportausschuss wird verzichtet
§ 9 Abs. 5 Keine Beschlüsse unter „Allfälliges“
§ 9 Abs. 6 Alterbeschränkungen: Stimmrecht und aktives Wahlrecht ab 14,

Funktionärstätigkeit (Vorstand, Rechnungsprüfer) erfordert Volljährigkeit
§ 10 Abs. 1 lit k Bewerbungen um nationale/internationale Turniere bedürfen der Genehmigung der

Generalversammlung
§ 11 Abs. 1 Auf einen Sportwart, Kassier-Stellvertreter, Schriftführer-Stellvertreter und Beiräte

jeglicher Art wird verzichtet
§ 16 Abs. 1 Vereinsauflösung erfordert 3/4 Mehrheit

ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN STATUTEN VON 1993

Neben orthografischen Korrekturen und der Überarbeitung der Formatierung wurden Änderungen in
den Statuten vorgenommen, die in der nachfolgenden Tabelle gegenübergestellt werden:

ERWEITERT: NEU § 1 Abs. 2 Tätigkeitsbereich

ERWEITERT: NEU § 1 Abs. 4 Mitgliedschaft im ÖBSV und Salzburger Fachverband

GESTRICHEN: ALT § 2 Bedacht auf kulturelle Werte des Christentums

ERWEITERT: NEU § 2 Abs. 2 körperliche und geistige Ertüchtigung im Geiste der Olympischen
Prinzipien.

ERWEITERT: NEU § 3 Abs. 2 (ALT § 3) Ideelle Mittel ergänzt

ERWEITERT: NEU § 3 Abs. 3 (ALT § 4) Materielle Mittel ergänzt

GESTRICHEN: ALT § 5 Mittelverwendung; wird nun geregelt über verschiedene andere §§,
insbesondere NEU § 16 Freiwillige Auflösung des Vereins

GEÄNDERT: NEU § 4 Abs. 3 (ALT § 6) Erhöhter Mitgliedsbeitrag gestrichen

GEÄNDERT: NEU § 5 Abs. 1 (ALT § 7) Bekenntnis zu einem freien, .. Österreich gestrichen

GESTRICHEN: ALT § 7 Aufnahme von Vereinsmitgliedern vor Konstituierung des Vereins

GEÄNDERT: NEU § 6 (ALT § 7) regelt die Beendigung der Mitgliedschaft neu.



GEÄNDERT: NEU § 9 Abs. 6 (ALT § 8) Altersgrenzen für Stimmrecht und Wahlrecht
geändert/ergänzt

GEÄNDERT: ALT Hauptversammlung gegen NEU Generalversammlung ersetzt

ERWEITERT: NEU § 9 Abs. 2 Einberufung GV durch Rechnungsprüfer, Kurator

GEÄNDERT: NEU § 9 Abs. 7 (ALT § 10) Beschlussfähigkeit der GV

GESTRICHEN: ALT § 10 Zustimmung der Union bei Satzungsänderungen

GEÄNDERT: NEU § 9 ersetzt den ALT § 10, zusätzlich Details überarbeitet und klar gestellt

ERWEITERT: NEU § 10 (ALT § 11): lit a, b, c (Rechnungsprüfer), e, g, k, l

GEÄNDERT: ALT Vereinsleitung gegen NEU Vorstand ersetzt

GESTRICHEN: ALT § 11: Fachwart, Kulturwart

ERWEITERT: NEU § 11, 12, 13 ersetzen den ALT § 12
zusätzliche Details insbesondere
§ 11 Abs. 3 (Kooptierung),

Abs. 4 (Persönliche Ausübung),
Abs. 5 (Sitzungen nach Bedarf),
Abs. 10 bis 11 (Enthebung, Rücktritt)

§ 12 Abs. 1 (detaillierte Aufzählung der Aufgaben des Vorstandes)
§ 13 Abs. Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

explizit ergänzt

ERWEITERT: NEU § 14 ersetzt ALT § 13 insbesondere
Abs. 1 Angehörigkeit zu Vereinsorganen geregelt,
Abs. 2 Prüfung erweitert,
Abs. 2 Bericht gegenüber Vorstand,
Abs. 3 Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer und Verein,
Abs. 4 Enthebung und Rücktritt

ERWEITERT: NEU § 15 ersetzt ALT § 14 insbesondere
Abs. 2 Zusammensetzung

ERWEITERT: NEU § 16 ersetzt ALT § 15
Abs. 3 Übertragen des Vereinsvermögens


